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23. Verordnung: Tieräm.liche Untersuchungsgebühren; Mderung. 

28. 
Verordnung des Landeshauptmannes vom 
17. Juni 1975, mit der die Verordnung des 
Landeshauptmannes über tierlirztliche Unter-

suchungsgebühren geändert wird 

Auf Grund der §§ 11 und 13 des Gesetzes 
betreffend die Abwehr und Tilgung von Tier
seudien, RGBI. Nr. 177/1909, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGB!. II Nr. 348/1934, BGB!. 
Nr. 441/1935, BGB!. Nr. 12811954 und BGBJ. 
Nr. 331/1971, wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung des Landeshauptmannes vom 
28. März 1967, LGBL für Wien Nr. 20, über 
cierärztliche Untersudiungsgebiihren in der Fas
sung der Verordnung des Landeshauptmannes, 
LGBI. für Wien Nr. 1411972, wird wie folgt 
geändert: 

!. Im Abs. l des§ 1 hat !it. a zu lauten: 

„a) auf dem Zentralviehmarkt 
St. Marx und in den städtischen 
Sdtladithöfen: 

Rinder im Alter von über 
6 Wadien ................. . 

Einhufer im Alter von über 
6 Wodien ................. . 

Rinder und Einhufer im Alter 
bis zu 6 Wodien sowie Sdiweine 

Sdiafe und Ziegen ......... . 

Lämmer, Kitze und Ferkel 

2. Im § l hat Abs. 2 zu lauten: 

s 4·_ 

s 3·50 

s 2·-

5 075 

s 0'35" 

„(2) Für die Untersudiung außerhalb der unter 
Absdinitt IV Punkt 1 det Verordnung 'des Lan
deshauptmannes, LGBL für Wien Nr. 11/1946, 
in der Fassung der Verordnung des Landeshaupt
mannes LGBl. für Wien Nr. 3/1961, angeführten 
Stunden ist die doppelte Gebühr (Abs. 1 }, für 
die Untersudiung außerhalb der unter Ab-
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sd>nitt IV Punkt 2 und 3 dieser Verordnung 
angeführten Stunden, in Schlachthöfen außer
halb der Betriebszeit, zusätzlidi folgende Sonder
gebühr zu entriditen: 

für ein Kraftfahrzeug (Waggon) .... S 135'-

für einen Anhänger ............... S 90 · - " 

3. Im J\:bs. 1 des § 2 hat in lit. A die sublit. a 
zu lauten: 

„a) in städtisdien Sdiladithöfon: 

Rinder im Alter von über 
6 Wadien . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 10·-

Pfetde, Maultiere, Maulesel und 
Fohlen über 150 kg Lebend-
gewicht ............ „....... S 10·-

Fohlen bis zu einem Lebend
gewicht von 150 kg, Esel und 
Schweine ......... „......... S 6'-

Rinder in einem Alter bis zu 
6 Wochen, Schafe, Ziegen . . . . S 3·_ 

Kitze, Lämmer, Ferkel . . . . . . . S 1 '50 

Geflügel pro kg ......... „. „ S 0'15" 

4. Im Abs. 1 des § 2 hat lit. B zu lauten: 

„B) für eine bakteriologisdie Fleisdiuntersudiung 
(Abs. 3) ......................... „ „. 90 S" 

5. Im Abs. 1 des § 2 hat lit. C zu lauten: 

„C} für die von einer Partei beantragte Über
prüfung eines Gutaditens bei der Vieh- und 
Fleischbeschau, wenn das zu überprüfende Gut-
achten bestätigt wird ................. , 90 gu 

6. Im Abs. 1 des§ 2 hat lit. D zu lauten: 

„D) Für die überbesdiau von allem in das Gebiet 
der Stadt Wien in rohem, zubereitetem oder ver
arbeitetem Zustand eingeführten und zum ge
werbsmäßigen Verkauf oder zur gewerbsmäßigen 
Verarbeitung bestimmten Fleisdi von Schlacht
oder Stedivieh sowie von Därmen: 
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